
162 Gesetzblatt Teil II Nr. 25 - Ausgabetag: 25. März 1969

§ 19
(1) Die Verfügung über die Wiedergutmachung ist 

dem Schadenverursacher grundsätzlich innerhalb von 
14 Tagen nach der Entscheidung bekanntzugeben. Da-

, bei ist er über sein Recht der Beschwerde zu belehren.

(2) Die Bekanntgabe der Verfügung und die Beleh-, 
rung hat der Schadenverursacher durch seine Unter
schrift zu bestätigen. Wird diese Unterschriftsleistung 
abgelehnt, ist die Bekanntgabe durch einen entspre
chenden Vermerk kenntlich zu machen.

(3) Beschwerden gegen die Entscheidungen über die 
Wiedergutmachung sind nach den entsprechenden mili
tärischen und innerdienstlichen Bestimmungen einzu
legen und zu bearbeiten.

§ 2 0

Die Verfügung über die Wiedergutmachung ist mit 
dem Tage der Bekanntgabe an den Angehörigen der 
bewaffneten Organe vollstreckbar. Wird im Ergebnis 
einer Beschwerde die Schadenersatzsumme herabge
setzt, sind die über diese Summe hinaus eingezoge- 
nen Beträge zurückzuzahlen; bei Aufhebung der Ver- 
pflichtiMig zur Zahlung des Schadenersatzes sind alle 
bereits eingezogenen Beträge zurückzuzahlen.

§21

(1) Ein Schadenersatzanspruch kann nicht geltend ge
macht werden, wenn 3 Monate4 seit dem Zeitpunkt 
vergangen sind, an dem der Kommandeur des Trup
penteils bzw. der Leiter der Dienststelle oder das zu
ständige Organ von dem Schaden und dem Schaden
verursacher Kenntnis erhalten hat, spätestens jedoch
2 Jahre nach Eintritt des Schadens. Im Falle des § 16 
Abs. 3 oder bei schwieriger Ermittlung der Höhe des 
Schadens oder der Schuldfrage beginnt die Frist von
3 Monaten mit dem Tage, an dem das Untersuchungs
ergebnis vorliegt.

(2) Ist der Schaden durch eine Straftat oder Verfeh
lung verursacht worden, gelten für die Verjährung des 
Schadenersatzanspruches die Rechtsvorschriften über 
die Verjährung der Verfolgung dieser Handlungen.

(3) Schadenersatzforderungen verjähren nach den da
für geltenden Rechtsvorschriften.

§22

(1) Der Einzug der Schadenersatzforderungen kann 
von dem Truppenteil bzw. der Dienststelle durch Ab
zug von den Bezügen unter Beachtung der Rechtsvor
schriften über die Pfändung von Arbeitseinkommen 
erfolgen.

(2) Von Wehrpflichtigen, die den Grundwehrdienst 
oder Reservisten Wehrdienst leisten, können monatlich 
bis zu 25 % des Wehrsoldes einbehalten werden.

(3) Bei Versetzung oder Kommandierung eines Scha
denverursachers sind die Untersuchungen gemäß § 16 
zu führen und über die Wiedergutmachung gemäß § 17 
zu entscheiden. Die Verfügung ist dem Kommandeur 
des neuen Truppenteils bzw. dem Leiter der neuen 
Dienststelle zur ordnungsgemäßen Durchführung der 
Wiedergutmachungsmaßnahme zu» übersenden.

(4) Bei Entlassung aus dem aktiven Dienst bzw. nach 
Ableistung des Reservistenwehrdienstes eines Schaden
ersatzpflichtigen geht die Schadenersatzforderung bzw. 
Restforderung an den für den Wohnsitz des Betreffen
den zuständigen Rat -des Kreises, Abteilung Finanzen, 
über.

(5) Der Rat des Kreises kann vom Recht gemäß § 14 
Absätze 2 und 3 Gebrauch machen. Soweit es die 
Truppenteile bzw. Dienststellen der bewaffneten Or
gane bei Übergang der Forderung an den Rat des 
Kreises festlegen, ist zur Ausübung dieses Rechts ihre 
vorherige Zustimmung erforderlich.

4. A b s c h n i t t  
Schlußbestimmungen

§23
Durchführungsbestimmungen bzw. militärische oder 

innerdienstliche Bestimmungen zu dieser Verordnung 
erlassen der Minister für Nationale Verteidigung, der 
Minister für Staatssicherheit sowie der Minister des 
Innern und Chef der Deutschen Volkspolizei jeweils 
für ihren Zuständigkeitsbereich.
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§24
V

Diese Verordnung tritt am 15. April 1969 in Kraft.

Berlin, den 19. Februar 1969

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S t о p h 
Vorsitzender

Der Minister Der Minister
für Nationale Verteidigung für Staatssicherheit

I. V.: K e ß l e r  M i e l k e
Stellvertreter des Ministers

Der Minister des Innern 
und

Chef der Deutschen Volkspolizei 
D i c k e l
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